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Allgemeine Hinweise

Die verwendeten arabischen Begriffe sowie arabische und persische Eigenna-
men wurden nach den Regeln der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft 
(DMG) transkribiert. Hinsichtlich solcher Termini, die inzwischen als Bestand-
teil der deutschen Fachsprache anerkannt sind, wurde auf eine Transkription 
verzichtet.

Soweit nicht anders vermerkt, sind die Koranzitate der in der Wissenschaft 
maßgeblichen deutschen Übersetzung von Rudi Paret entnommen.



Einleitung und Problemstellung

A. Gegenstand und Zielsetzung der Untersuchung

Frauenrechte sind seit jeher integrativer Bestandteil des internationalen Men-
schenrechtsschutzes. Als universelles Konzept sind sie in den wichtigsten Men-
schenrechtsabkommen der Vereinten Nationen verankert und erheben mithin 
den Anspruch, überall und für alle Menschen zu gelten. Obgleich die Mehrheit 
der islamisch geprägten Staaten1 von Beginn an rege am internationalen Men-
schenrechtsdiskurs teilnimmt und sich durch die Ratifizierung der wichtigsten 
Menschenrechtsabkommen – wenngleich relativiert durch die zahlreichen Vor-
behalte – grundsätzlich zu den internationalen Frauenrechtsstandards bekannt 
hat, wird ihre Geltung im islamischen Kontext immer wieder in Frage gestellt, 
was nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass sie tatsächlich in vielen isla-
misch geprägten Staaten bis heute keine umfassende Verwirklichung beanspru-
chen können.

Ausgehend von der Überlegung, dass eine Integration der internationalen 
Menschenrechte in das jeweilige Rechtssystem ihrem Universalitätsanspruch 
am effektivsten Geltung verschafft, soll anhand einer Betrachtung der Rechts-
stellung der Frau in ausgewählten islamisch geprägten Staaten der Frage nach-
gegangen werden, ob und inwieweit die Integration internationaler Frauen-
rechtsstandards in ihrer Ausprägung durch die Menschenrechtsabkommen der 
Vereinten Nationen in eine islamisch geprägte Staats- und Verfassungsordnung 
möglich erscheint.

An der Rechtsstellung der Frau zeigt sich das Spannungsverhältnis zwischen 
internationalen Menschenrechten und islamischer Rechtstradition deshalb in 
besonderem Maße, weil der Koran als wichtigste Primärquelle des islamischen 
Rechts insoweit detaillierte Vorschriften verankert, die sich wesentlich von den 
in den internationalen Menschenrechtsabkommen verankerten Gewährleistun-
gen unterscheiden. Vielfach wird daher die Vereinbarkeit internationaler Men-

1 Soweit in dieser Arbeit der Terminus islamisch geprägter Staat verwendet wird, sind damit 
solche Staaten erfasst, deren Bevölkerungsmehrheit sich zum Islam bekennt. In Anlehnung an 
Naeem, DRiZ 2010, 234 (234) soll der Begriff „islamisch geprägt“ dabei dem juristisch neutralen 
Sachverhalt Rechnung tragen.
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schenrechte mit islamischem Recht unter Verweis auf eben diese Vorschriften 
pauschal verneint und damit verkannt, dass in der Rechtswirklichkeit das isla-
mische Recht durchaus von Vielgestaltigkeit und Wandelbarkeit geprägt ist, die 
sich sowohl auf gesellschaftlicher als auch auf rechtlicher Ebene in zahlreichen 
Reformentwicklungen und -bestrebungen widerspiegelt. Die Untersuchung soll 
daher zunächst dazu dienen, aufzuzeigen, dass jedenfalls aus juristischer Per-
spektive jede pauschale Aussage über die Vereinbareit internationaler Frauen-
rechte mit islamischem Recht zu kurz greift. Denn wie sich in ihrem Verlauf 
zeigen wird,  steht im islamischen Recht ein umfangreiches Instrumentarium an 
Methoden zur Rechtsfindung und Rechtsfortbildung zur Verfügung, von dem 
die Gesetzgeber der islamisch geprägten Staaten auch im Hinblick auf die Ver-
wirklichung internationaler Frauen- und Menschenrechte umfassend Gebrauch 
gemacht haben.

Indem diese Arbeit das Rechtsfindungs- und Rechtsfortbildungsinstrumenta-
rium sowie seine praktische Anwendung aufzeigt, wird dazu angeregt, die Ver-
einbarkeit von Menschenrechten mit islamischem Recht nicht unter Berufung 
auf die Aussagen der tradierten Rechtsquellen pauschal zu verneinen, sondern 
vielmehr das Entwicklungspotential des islamischen Rechts herauszustellen, 
um auf diese Weise die Integration internationaler Menschenrechte in den isla-
mischen Kontext zu fördern und ihnen damit letztendlich universelle Geltung 
zu verschaffen.

B. Methodik und Gang der Untersuchung

Die Untersuchung erfolgt anhand eines Rechtsvergleichs der internationalen 
Menschenrechtskonventionen und des klassischen islamischen Rechts in seiner 
Ausprägung durch die Lehrmeinungen der anerkannten Rechtsschulen sowie 
des islamisch geprägten staatlichen Rechts der modernen islamisch geprägten 
Nationalstaaten. Dieser ist auf die Frage ausgerichtet, ob und inwieweit eine 
Annäherung des islamischen Rechts an die internationalen Menschenrechts-
konventionen in der Vergangeheit erfolgt ist und künftig möglich erscheint.

Die Betrachtung der islamisch geprägten Rechtsdokumente, der islamischen 
Menschenrechtserklärungen sowie der Verfassungen und Personalstatute der 
islamisch geprägten Nationalstaaten orientiert sich an den in der europäischen 
Rechtswissenschaft anerkannten juristischen Auslegungsmethoden, trägt aber 
auch dem islamrechtlichen Instrumentarium zur Rechtsfindung und Rechtsfort-
bildung Rechnung. Besonderheiten im Vergleich zu der europäischen Rechts-
tradition ergeben sich vor allem daraus, dass der islamische Gesetzgeber jeden-
falls nach traditionellem Verständnis in der Rechtsfindung nicht frei ist, sondern 
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an die Vorgaben der göttlichen Offenbarung und deren Konkretisierung durch 
die Tradition des Propheten (Sunna) anknüpft, sodass den Vorschriften des Ko-
ran als wichtigste Primärquelle und der Sunna auch bei der Auslegung von 
Rechtsvorschriften besondere Bedeutung zukommt.

Als Ausgangspunkt und Vergleichsmaßstab der Untersuchung erscheinen die 
Frauenrechte in ihrer Ausprägung durch die Menschenrechtsabkommen der 
Vereinten Nationen, insbesondere durch die Frauenrechtskonvention als zentra-
les Schutzinstrument des internationalen Frauenrechtsschutzes, die sich heute 
als internationaler Wertmaßstab2 herausgebildet haben. Die Betrachtung kon-
zentriert sich dabei auf solche Vorschriften, die im Hinblick auf das Verhältnis 
von internationalen Menschenrechten und islamischem Recht als problematisch 
erscheinen. Um eine eurozentrische Perspektive zu vermeiden3, soll mit dieser 
rechtsvergleichenden Untersuchung keine Bewertung des internationalen und 
des islamischen Rechts anhand der Kriterien gut oder schlecht einhergehen. 
Vielmehr werden islamisches und internationales Recht zunächt wertneutral als 
zwei verschiedene Rechtssysteme betrachtet und deren Gemeinsamkeiten und 
Unterschiede vor dem Hintergrund einer potentiellen gegenseitigen Annähe-
rung beleuchtet, wobei selbstverständlich solche Nachteile aufzuzeigen sind, 
die sich aus frauenrechtlicher Perspektive aus den jeweiligen Vorschriften erge-
ben können.

Eine Gegenüberstellung wird zeigen, dass vor dem Hintergrund der Rück-
führung des islamischen Rechts auf religiöse Quellen, die zum Teil als göttlich 
inspiriert4 und mithin als ewig angesehen werden5, sowohl auf konzeptioneller 
als auch auf normativer Ebene Unterschiede zwischen dem Menschenrechtver-
ständnis der Vereinten Nationen und den islamischen Menschenrechtskonzep-
ten bestehen, welche die tatsächliche Geltung der internationalen Menschen-
rechte im islamischen Kontext erschweren. Während die Vereinten Nationen 
von einem säkularen Ursprung der Menschenrechte ausgehen, werden Men-
schenrechte nach islamischem Verständnis überwiegend religiös begründet und 
finden ihre Grenzen im göttlichen Recht der Scharia, das nach traditioneller 
Vorstellung gegenüber jeder weltlichen Rechtsetzung einschließlich der interna-
tionalen Menschenrechtsabkommen zwingend Vorrang genießt. Die Umset-
zung internationaler Menschenrechte muss daher im islamischen Rechtskreis 
innerhalb des anerkannten Rechtsfortbildungsinstrumentariums jeweils aus 
dem System des islamischen Rechts legitimiert werden. Im Hinblick auf die 
Rechtsstellung der Frau bereitet eine Annäherung an die internationalen Men-

2 I.d.S. Rohe, in: Bendel/Fischer, Menschen- und Bürgerrechte, S.  439.
3 Zu dieser Problematik s. Said, Orientalismus, passim.
4 Weiss, Am. J. Comp. L. 26 (1977–1978), 199 (201).
5 Nagel, in: Nolte, Der Mensch und seine Rechte, S.  125.


